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Einleitung

Zielsetzung des Leitfadens ist es, das Vorgehen hinsichtlich der Erfassung, Bearbeitung und Bewertung des Vermögens zu dokumentieren und darüber hinaus eine Handlungsanweisung für die zentrale Anlagenbuchhaltung und für die Fachbereiche zu sein. 

A. 
Auftrag

Die systematische Aufnahme und Bewertung des Vermögens und Einführung einer Anlagenbuchhaltung ist ein Auftrag des Landrates.

B.
Konkretisierung des Auftrages

Das Altvermögen
 und die Neubeschaffungen/Investitionen der Kreisverwaltung sind in einer Vermögensverwaltung aufzunehmen und zu bewerten. Diese Vermögensverwaltung erfolgt in der Anlagenbuchhaltung und erlaubt neben dem jährlichen auch den unterjährigen Werteverzehr produktbezogen abzubilden. 

C.
Ziel

Erfassung und Darstellung des produktbereichs- und produktbezogenen Werteverzehres  (Abschreibungen und Zinsen). In Zusammenhang mit der Internen Leistungsverrechnung wird aufgrund der erzeugten Kostentrans-parenz eine Vollkostendarstellung angestrebt. Gleichzeitig stellt die Anlagenbuchhaltung die Grundlage für eine strukturierte Vermögens-aufstellung in der kommunalen Bilanz bereit, so dass den bisher erfassten Schulden dann das Vermögen gegenüber gestellt werden kann.

D.
Ressourcen und Zeitschiene

Die nachfolgenden Planungen, die Anlagenbuchhaltung zentral einzuführen und anschließend auf den dann zuständigen Bereich zu übertragen , beruhen auf der Annahme, dass auch ausreichende Personalressource zentral zur Verfügung gestellt wird. Ferner wird davon ausgegangen, dass durch das Eigeninteresse der Fachbereiche/-ämter ebenfalls eine Unterstützung erfolgen wird, um die Umsetzung zügig voranzubringen.

Es sollte vorher eine Zeitschiene mit Ressourcenplanung erfolgen.   

Beispielhafte 

Zeitschiene


Nacherfassung

Fahrzeuge

Unbebaute 

Grundstücke

Rettungsdienst

Kunstgegenstände


Liegenschaften


Betriebs- und Geschäftsausstattung

Straßen, Brücken etc.


E.
Bisherige Vermögensbuchführung

Grundsätzlich haben die Kreisverwaltungen gemäß § 89 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO) die Verpflichtung die Vermögensgegenstände ordnungsgemäß nachzuweisen. Dieser Nachweis bezieht sich allerdings nur auf die Art, Menge und Standort des Vermögensgegenstandes und gibt keine Übersicht über den Werteverzehr, der durch die Abnutzung der Wirtschaftsgüter entsteht.

In anderen Teilbereichen der Verwaltungen wie zum Beispiel in kostenrechnenden Einrichtungen, ist gemäß  §§ 36 + 37 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine Vermögensrechnung aufzustellen. In Zusammenhang mit dem KAG
 sind hier wieder besondere Vorgaben hinsichtlich Erfassung und Bewertung zu beachten. Die zwingenden Vorschriften für kostenrechnende Einrichtungen resultieren auch aus der Berücksichtigung von betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. 

F.
Beschreibung der Umsetzung

· Das zu erfassende Vermögen wird hinsichtlich des Beschaffungszeitpunktes in Altvermögen und Neuvermögen unterschieden. Diese Unterscheidung ist notwendig, um als erstes die kontinuierliche Erfassung und Regelungen für das laufende Haushaltsjahr sicherzustellen. 

· Um Altvermögen handelt es sich bei Anschaffungen bis zum 31.12. des Vorjahres

· Neuvermögen werden alle Investitionen ab dem 01. 01. des laufenden Jahres bezeichnet.

· Allgemein Feststellen, welche Bestands- oder Vermögenslisten es in der Kreisverwaltung gibt und wie aktuell sie sind. Wer beschafft für die einzelnen Verwaltungseinheiten? Diese Abfragen müssen unabhängig der bisher bekannten Sachverhalte durchgeführt werden, um Doppelarbeiten zu vermeiden. Liegen keine Aufzeichnungen über das Vermögen in den Ämtern vor, so muss innerhalb der Ämter eine Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände nach Vorgabe der Anlagenbuchhaltung durchgeführt werden.

	Anschaf-fungszeit
	Voraus-setzungen
	Hilfsmittel
	Verant-wortlich
	Zeitplan

	Bis 31.12.xxxx
	* Übersicht über die geplante Beschaffung der Vermögensge-genstände von der Kämmerei o. Fachämtern

* Information
	*Nacherfassung der bisher beschafften Vermögensgegen-ständen, egal welcher Vermögensart durch die Fachämter

*Informationen von den dezentralen Einheiten

*Kontierungsbeiblatt ausfüllen + Beleg
	Anbu
	xx.xx.xx

	ab 01.01. xxxx
	* Übersicht über die geplante Beschaffung der Vermögensge-genstände von der Kämmerei o. Fachämtern

* Schulungen
	* Kontierungsbeiblatt,  das die Beschaffungs-einheiten entsprechend auszufüllen haben + Beleg

* Zukünftige Integration in der Bestellanforder-ung

* Weiterleitung an zentrale Anbu

* Inventaraufkleber (Aufkleber erstellen + gleichzeitig als Rück-meldung)
	Anbu
	Ab xxxx laufend


· Als primärer Tätigkeitsbereich zur rückwirkenden Erfassung und Bewertung des Vermögens der Kreisverwaltung bietet sich eine kostenrechnende Einrichtung an. Es sprechen viele Gründe dafür:

· Abgegrenzter und überschaubarer Bereich

· Teilweise schon Vorarbeiten in der Vergangenheit geleistet

· Verpflichtung eine Vermögensrechnung zu führen

· Vermögensarten - Bandbreite vorhanden

· Dadurch können Erfahrungen mit dem EDV-Modul gesammelt werden

· Erfahrung der Kolleginnen und Kollegen der kostenrechnenden Einrichtung nutzen

· Anschließend ändert sich die Vorgehensweise dahingehend, dass die Erfassung nach Vermögensarten durchgeführt wird. Davon sind hauptsächlich einzelne Organisationsbereiche betroffen, was die folgende Übersicht beispielhaft zeigt. 

Vorteil: Hier kann die Erfassung parallel durchgeführt werden!

	Vermögen
	Organisations-

Bereich
	Verantwortlich
	Zeitplan

	Fahrzeuge
	
	
	

	Unbebaute Grundstücke
	
	
	

	Liegenschaften

(außer Rettungs-dienst)
	
	
	

	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	
	
	

	Kunstgegenstände
	
	
	

	Straßen, Brücken etc.
	
	
	


· Die Einführung der Anlagenbuchhaltung (Anbu) erfolgt zentral durch eine  Stabsstelle.

G.
Vermögensstruktur


Immaterielle Vermögensgegenstände & Sachanlagen

Nr.
Vermögensgruppen

01 Immaterielle Vermögensgegenstände

02 Unbebaute Gründstücke & grundstücksgleiche Rechte

03 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte

04 Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen und Brücken)

Nr.
Vermögensgruppen

05 Bauten auf fremden Grund und Boden

06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

07 Fahrzeuge

08 Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- & Geschäftsausstattung

09 Geleistete Anzahlungen & Anlagen im Bau

Es erfolgte eine Anlehnung an das NKF
!

H.
Erfassung in der Anlagenbuchhaltung

· Allgemeine Angaben

Allgemeiner Überblick u.a. über die Arten des Vermögens, Beschreibung und Standort.

· Inventarnummer

Die Inventarnummer kann numerisch, alphanumerisch oder gemischt aufgebaut werden. Sie muss allerdings eindeutig sein. Dies ist der Fall, wenn die Inventarnummern nur einmal auftaucht. Da benötigte Informationen anhand der Kostenstelle bzw. dem Standort abgeleitet werden können, soll eine fortlaufende Inventarnummer vergeben werden. 

· Bezeichnung

Die Bezeichnung für das Anlagegut sollte so gewählt werden, dass anhand dieser möglichst eine eindeutige Zuordnung zu dem Anlagegut stattfinden kann. Hier wäre denkbar, dass bei den Fahrzeugen das Kennzeichen verwendet wird, bei Druckern die genaue Bezeichnung etc.. 

· Beschreibung

Die Beschreibung soll weitergehende Informationen über das Anlagegut enthalten. So wäre denkbar, dass hier die Seriennummer, Gestellnummern oder Lizenznummern aufgeführt werden. Es sollten alle wichtigen Daten eingetragen werden, die auf Anhieb benötigt werden, um eventuelle Informationen über das Anlagegut zu erhalten.

· Standort

Es sollte hier der Ort angegeben werden an dem sich das Anlagegut befindet. 

· Zimmer

Hier kann die Zimmernummer angegeben werden. Allerdings muss dann geklärt sein, inwieweit diese Daten tatsächlich angemessen gepflegt werden können. 

· Anzahl

Hier wird die Stückzahl eingetragen bei gleichen Anlagegütern (z.B. Stühle). In den Anschaffungswerten wird die Gesamtsumme gebucht. 

· Vermögensart

Es sind Vermögensarten zu definieren. Oft sind sie im Softwaresystem hinterlegt.

· Vermögenskonto

Die Vermögenskonten sind ebenfalls oft im System hinterlegt worden.  

· bewirtschaftete Kostenstelle

Unter dem Aspekt bewirtschaftende Kostenstelle (Karteikarte Inventardaten) wird eine organisatorische Zuordnung vorgenommen und unter dem Aspekt belastete Kostenstelle (Karteikarte Finanzdaten) wird die Zuordnung kostenrechnerisch vorgenommen.

· Anschaffungsdatum

Hier wird das Datum eingetragen, ab wann das Anlagegut zur Verfügung stand bzw. betriebsfähig war.

· Anlagen im Bau:

Es wird Konten geben, auf die geplante bzw. im Bau befindliche Anlage-güter gebucht werden kann. Diese dürfen erst dann abgeschrieben werden, wenn das Anlagegut komplett zur Verfügung steht und in Betrieb genommen werden kann. Die Abschreibung sollte dann über die ausgewählten Vermögenskonten erfolgen. Allerdings bietet das System zur Zeit nur eine Auswahl hinsichtlich der Inventarnummern an.

· belastete Kostenstelle

Hier ist die Kostenstelle anzugeben, die das Vermögensgut nutzt. 

· Kostenträger:

Siehe vorstehend

· Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). 
Da die Werte der GWG über den Verwaltungshaushalt in die KLR mit eingeflossen sind, erübrigt sich hier eine Eingabe der GWG.

· AfA - Beginn

Abhängig von dem Anschaffungsdatum. Es ist zu berücksichtigen, ob das Anlagegut im ersten oder zweiten Halbjahr beschafft worden ist.

· Nutzungsdauer

Hier wird die Nutzungsdauer entsprechend der NKF Tabellen zu Grunde gelegt (bis diese fertiggestellt sind, sollen KGSt– Tabellen verwendet werden). 

· Zinsmethode

Standardmäßig ist hier die Formel ½ Anschaffungs/Herstellungswert x Zinssatz zu Grunde gelegt, um eine kontinuierlichen Zinsverlauf, ähnlich wie bei der linearen Abschreibung, sicher zu stellen. 

· Zinssatz

Es sollte ein Durchschnittszinssatz hinterlegt werden, der sich an dem durchschnittlichen Fremdkapitalzinssatz der letzten 5 Jahre orientiert.
Parallel muß auch für HKR Zwecke der Habenszinssatz für mittelfristige Anlagen (§6 KAG) zu Grunde gelegt werden.

· Zinskostenart

kalkulatorische Zinsen (entsprechend Kontenplan)

Vorläufige Anwendungen (bis NKF)

1.
Ansatzverbot

Für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben wurden, darf ein Aktivposten nicht angesetzt werden (Ansatzverbot z. B. für selbsterstellte Software). 

2.
Vermögensgegenstand

In der handelsrechtlichen Bilanz sind Vermögensgegenstände wie folgt zu bilanzieren (§§ 246 Abs. 1, 252, 253 HGB).

· Selbständige Verkehrsfähigkeit

Das Gut muss der Art nach selbständig übertragbar sein. Es muss konkret oder zumindest abstrakt einzelveräußerbar sein.

· Selbständige Bewertbarkeit

Der Wert des betrachteten Gutes muss von anderen Werten abgrenzbar sein.

3.
Bewertung des Anlagevermögens

· Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind grundsätzlich mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bewerten (§ 253 Abs. 1 HGB).

· Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind planmäßig abzuschreiben (§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB).

· Bei einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung ist eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen (§ 253 Abs. 2 Satz 3 HGB).

· Ersatzweise sind die Anlagegegenstände mit dem Zeitwert aufzunehmen:

· wenn Anschaffungskosten nicht ermittelt werden können

· bei Geschenken

· bei Sachspenden

· Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens können mit einer gleichbleibender Menge und einem gleichbleibenden Wert angesetzt werden (Abschreibungsprozentsatz entsprechend Tabelle), wenn:

· Sie regelmäßig ersetzt werden

· Ihr Gesamtwert für das Unternehmen von nachrangiger Bedeutung ist

· Ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt (§ 240 Abs. 3 HGB).

4.
Wertansätze der Vermögensgegenstände

· Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Anschaffungsnebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Ebenso sind Minderungen des Anschaffungspreises abzusetzen.

· Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. Bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen auch angemessene Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Wertverzehres des Anlagevermögens, soweit er durch die Fertigung veranlasst ist, eingerechnet werden.

Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, dürfen als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen.

5.
Abschreibungen / Absetzung für Abnutzung (AfA)

· Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßig Abschreibungen zu vermindern. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung). Ausnahmsweise ist eine Abschreibung mit fallenden Beträgen (degressive Abschreibung) oder nach Maßgabe der Leistungsabgabe (Leistungsabschreibung) zulässig, wenn dies dem Nutzungsverlauf wesentlich besser entspricht. Maßgeblich ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung von Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstandes zu bestimmen ist. Wird durch die Instandsetzung des Vermögensgegenstandes eine Verlängerung der Nutzungsdauer erreicht, ist die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen; entsprechend ist zu verfahren, wenn in Folge einer voraussichtlichen dauernden Wertminderung eine Verkürzung eintritt.

· Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenstände ist die NKF-Tabelle zu Grunde zu legen (vorläufig  KGSt-Tabelle). Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen bzw. technischen Verhältnissen die Bestimmung der jeweiligen Nutzungsdauer so vorzunehmen, das eine Stetigkeit für zukünftige Festlegung von Abschreibungen gewährleistet wird. 

· Für bewegliche Vermögensgegenstände gilt im Anschaffungsjahr der volle Abschreibungssatz, wenn sie in der ersten Jahreshälfte angeschafft oder hergestellt worden sind, sonst der halbe Abschreibungssatz. 

· Ohne Rücksicht darauf, ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßig Abschreibungen vorzunehmen, um die Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Stellt sich in einem späteren Jahr heraus, dass die Gründe für die Abschreibung nicht mehr bestehen, ist der Betrag dieser Abschreibung im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichti-gung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zuzuschreiben.

6.
Abgrenzung zwischen Anlage- und Umlaufvermögen (§ 247 Abs. 2 HGB)

· Beim Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die bestimmt sind, dauernd dem Betrieb zu dienen. Sozusagen Güter, die für den Betrieb gebraucht werden, wie: Technische Anlagen und Maschinen, Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).

· Beim Umlaufvermögen werden die zum Verbrauch und zur Veräußerung bestimmten Güter, wie: Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ausgewiesen.

7.
Fremdeigentum

· Fremdeigentum wird nicht erfasst und somit auch nicht bewertet!

Ausnahme: Zur Übereignung vorgesehene Dauerleihgaben

8.
Unterscheidung zwischen unselbständige Gebäudeteile und Betriebsvorrichtungen

Unselbständige Gebäudeteile

· dienen der eigentlichen Nutzung des Gebäudes

· werden mit dem Gebäude aktiviert und abgeschrieben

Beispiel: Fahrstuhl-, Heizungs-, Be- und Entlüftungsanlagen

Betriebsvorrichtungen

· sind fest mit dem Gebäude verbunden

· dienen nicht der Nutzung des Gebäudes, sondern der Nutzung des Betriebes (ähnliche Funktion wie Maschinen)

· sind einzeln zu aktivieren und abzuschreiben

Beispiel: Lastenaufzüge, Klimaanlagen in Chemielaboren, Schauvitrinen, Tresoranlagen

9.
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Bei Wirtschaftsgütern können die Anschaffungs- und Herstellungskosten im Jahr der Anschaffung/Herstellung voll abgeschrieben werden (§ 6 Abs. 2 EstG), wenn diese Wirtschaftsgüter:

· abnutzbar

· beweglich

· selbständig nutzbar

· und ihre Anschaffungskosten in Höhe von netto 410 Euro nicht übersteigt.

10.
EDV und Software

· EDV-Komponenten können zwar auch GWG sein, weil selbständig nutzbar

· Aufnahmegrenze von netto 410 Euro gilt auch hier, aber:

· EDV – Komponenten werden oft zusammen angeschafft und es existiert nur ein Anschaffungspreis für alle Komponenten, deshalb werden die Komponenten unter der Inventarnummer des PC zusammengefasst und unter der Bezeichnung „PC mit Zubehör“ in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen.

· Ist kein Anschaffungspreis bezahlt worden bzw. Anschaffungskosten entstanden, sondern werden jährliche Nutzungsgebühren entrichtet, dann ist die Software nicht zu aktivieren.

11.
Kunstgegenstände und Sammlungen

Wertansätze (Anschaffungskosten, Zeitwert)

Wenn schwer ermittelbar, dann:

· Aufnahme mit Erinnerungswert 1 Euro

· Aufnahme mit tatsächlichen Kosten, wenn solche in den letzten 10 Jahren angefallen sind

· Aufnahme mit einem Versicherungswert, wenn sich ein erheblicher Wert der Sammlung abzeichnet

· Keine Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Sammlungen

12. Durchführung Bestandsaufnahme

Eine Bestandsaufnahme kann beispielsweise wie folgt durchgeführt werden:
· Erarbeitung eines Terminplans

· EDV-gestützte Erfassung der Anlagegüter 

· Schulung und Entsendung von Hilfskräften

· Aufnahme der Daten vor Ort

Anforderungen:

· Bezeichnung des Anlageguts

· Aufnahmeort (Gebäude und Raum)

· Aufnahmedatum

· Zustand

· Kostenstelle

· Inventarnummer

· Hersteller, Lieferant

· Anschaffungs-/Herstellungsdatum

· IST-Wert

· Bestandsaufnahme – Wert

13.
Bestandserfassung

· Vor Ort werden die Anlagegegenstände mit der Inventarnummer gekennzeichnet.

· Schulung und Entsendung von Hilfskräften 

14.
Anlagenübersicht

In der Anlagenübersicht sind der Stand des Anlagevermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge sowie die Zuschreibungen und Abschreibungen darzustellen. Die Anlagenübersicht ist wie folgt zu gliedern:

· Anlagevermögen

· Immaterielle Vermögensgegenstände

· Sachanlagevermögen

· Finanzanlagevermögen

· Umlaufvermögen 

· Vorräte

· Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

15. 
Ermittlung der Anschaffungs-/Herstellungskosten und des Anschaffungsdatums

· Für die Bewertung der Anlagegegenstände gilt folgendes:

Erfolgt analog des Wertes der Rechnungen, falls älter als 10 Jahre, sind sie unter Beachtung der Betragsgrenzen mit 1 Euro zu erfassen 

16.
Übernahme in die zentrale Anlagenbuchhaltung

· Zusammenführung der Daten in der zentralen Anlagenbuchhaltung

· Überprüfung der Vollständigkeit

· Aktualisierung und Pflege durch die zentrale Stelle.

17.
Belege über die Anlagengegenstände, die nach der Aufnahme erworben oder veräußert werden, müssen der zentralen Anlagenbuchhaltung gemeldet und dort gesammelt werden.

Ein Erfassungs- bzw. Abgangsformular wird bereitgestellt

18.
Meldungen an die zentrale Anlagenbuchhaltung sind auch bei der 

Änderung der Kostenstelle, z. Beispiel von einer Organisationseinheit in eine andere, zu erstellen und zentral zu melden.

19.
Die nachstehenden Anlagen werden laufend, nach Fortschritt von der zentralen Anlagenbuchhaltung aktualisiert.

20. Sonderabschreibungen

Bei vorzeitigem Abgang durch Verkauf oder Verlust müssen Sonderabschreibungen vorgenommen werden, die aber nicht in die KLR einfließen

Die vorstehend vorläufigen Hinweise zur Abgrenzung, Bewertung und Aufnahme des Vermögens stellen keinen Anspruch auf Vollständigkeit dar und werden gegebenenfalls nach der endgültigen Ausgestaltung der Bundesrahmenvorgabe durch das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, zu modifizieren sein.
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� Altvermögen = Vermögen, das in der Vergangenheit angeschafft wurde gilt im folgenden als Altvermögen


� Bei der Aufnahme und Bewertung des Vermögens sind die Ergebnisse und der momentane Stand der Diskussionen aus der AG Doppik und AG Finanzstatistik des Unterausschusses des AK III der IMK� zu berücksichtigen. Die abschließenden Ergebnisse der beiden Arbeitsgemeinschaften werden in einer Empfehlung für eine Bundesrahmen-vorgabe fließen, die von den einzelnen Bundesländern weiter auszukleiden sind.





� Vgl. KAG = Kommunales Abgabengesetz


� Vgl. NKF = Neues Kommunales Finanzmanagement (NRW)
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